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INTERVIEW Annette Widmann-Mauz spricht sich auf dem CDU-Parteitag für ein Gentest-Verbot an Embryonen aus

»PID ein Instrument zur Selektion«
KARLSRUHE. In einer emotionalen, aber
sehr sachlichen und von gegenseitigem
Respekt getragenen Debatte hat die CDU
auf dem Parteitag in Karlsruhe mit knap-
per Mehrheit für ein Gentest-Verbot an
Embryonen gestimmt. Selbst die Füh-
rungsriege war über die sogenannte Prä-
implantationsdiagnostik (PID) uneinig.
GEA-Redakteur Roland Bengel sprach
beim CDU-Treffen mit der Parlamentari-
schen Staatssekretärin Annette Wid-
mann-Mauz.

GEA: Hilft die PID menschliches Leid zu
ersparen?

Annette Widmann-Mauz: Sie kann
menschliches Leid ersparen. Aber der
Preis, der dafür in Kauf genommen wird
für Menschen mit Behinderung bezie-
hungsweise Eltern von Kindern mit Be-
hinderung, wäre sehr hoch. Die Gefahr
besteht, dass sie sich immer mehr fragen
lassen müssen, ob dieser Zustand nicht
vermeidbar gewesen wäre. Die CDU ist
eine Partei die christliche Werte vertritt.

Ist die PID eine ärztliche Methode, die
sich dem Wertekanon entzieht?

Widmann-Mauz: Sie ist eine Methode,
die uns an ethische Grenzen bringt.
Denn die Konsequenz aus der PID ist
eine Abwägung zwischen lebenswertem
und nicht gewünschtem Leben.

Warum hat sich gerade bei der CDU in
den letzten Jahren ein dramatischer
Wandel über die Zulässigkeit von
Gentests an Embryonen vollzogen?

Widmann-Mauz: Das ist in der CDU
nicht anders als in der Gesellschaft. Auch
Einstellungen in der Bevölkerung wan-
deln sich. Wir in der CDU müssen uns
dieser Diskussion stellen, – medizinisch,
ethisch und rechtlich. Wir müssen uns
immer wieder darauf besinnen, was un-
sere grundlegenden Wertvorstellungen
sind. Dabei ist auch die Frage zu beant-
worten, ob alles möglich sein soll, was
machbar ist.

Bei der PID geht es letztlich um eine
Grundfrage des Lebens. Geht es da-
rum, Leben zu schützen oder geht es
darum Leben auszuwählen?

Widmann-Mauz: Die PID ist ein Instru-
ment der Diagnostik. Sie heilt nicht. Die-
se Diagnostik hat das Ziel, zu selektie-
ren, nämlich behindertes Leben von
nicht behindertem Leben zu unterschei-
den.

Die Bundeskanzlerin hat auf dem Par-
teitag die Sorge geäußert, dass bei ei-
ner Zulassung der PID die Begrenzung
nicht richtig definiert werden kann.
Teilen Sie diese Sorge?

Widmann-Mauz: Ja, ich teile diese Sor-
ge. Es ist die Frage, welches Leid man
vermeiden und verhindern möchte. Es
ist die Frage, welche Kriterien zum Zu-
gang der PID sollen gerechtfertigt sein,
welche nicht. Nur Behinderungen oder
Erkrankungen, die auf genetische Veran-
lagung der Eltern zurückzuführen sind,
oder auch Behinderungen, die aus ande-
ren zum Beispiel chromosomalen Ano-
malien herrühren, und auch bei unbelas-
teten Eltern vorkommen. Sollen damit
auch Erkrankungen gemeint sein, die
sich erst im Laufe eines Lebens manifes-
tieren und möglicherweise in Zukunft
therapierbar werden. Es ist sehr schwer,
hier eine klare Abgrenzung vorzuneh-
men, die den persönlichen Umständen
gerecht wird und gleichzeitig unseren
ethischen Grundsätzen standhält.

Nach Artikel 1 des Grundgesetzes ist
die Würde des Menschen unantast-
bar. Die Frage ist also, wann beginnt
das menschliche Leben und ab
wann beginnt damit der verfassungs-
rechtliche Schutz?

Widmann-Mauz: Das menschliche Le-
ben ist ein Prozess. Menschliches Leben
entwickelt sich. Die Grundanlage, sozu-
sagen der Schalt- und Bauplan des indi-
viduellen Lebens, beginnt mit der Ver-
schmelzung von Ei- und Samenzelle. Es
ist für mich nachvollziehbar, wenn argu-
mentiert wird, dass das Leben eines Em-
bryos nicht gegen den Willen der Mutter
durchgesetzt werden kann. Der Embryo
braucht die natürliche Umgebung der
Mutter, um in die Wirklichkeit zu kom-
men. Aber gerade weil das so ist, muss
der Schutz des Embryos dann besonders

ausgeprägt sein, wenn er diesen natürli-
chen Schutz der Mutter nicht hat.

Die Präimplantationsdiagnostik wird
in vielen zivilisierten Staaten ange-
wandt. Kann sich die Bundesrepublik
der internationalen Forschung ent-
ziehen?

Widmann-Mauz: Werteentscheidungen
sind immer bewusste, auch nationale
Entscheidungen. Gerade eine Partei, die
das »C« im Namen führt, ist nach dem
christlichen Menschenbild verpflichtet,
die eigene Standortbestimmung vorzu-
nehmen. Wir sind in dieser Frage immer
Vorbild für andere europäische Länder
gewesen.

Bei erblichen Belastungen sollen gene-
tische Eingriffe möglich sein. Besteht
damit die Gefahr, dass sich künftig Be-
hinderte für ihre Behinderung recht-
fertigen müssen?

Widmann-Mauz: Bereits heute sind El-
tern von behinderten Kindern oder Men-
schen mit Behinderungen mit der Frage
konfrontiert, ob die Behinderung hätte
vermieden werden können. Der Druck
auf Paare, die in einer solchen Konfliktsi-
tuation stehen, wird mit der Verfügbar-
keit der Methode weiter zunehmen. Das
sind Situationen, die ich für alle Beteilig-
ten – im übrigen auch für Mediziner – für
absolut nicht akzeptabel erachte. Mit Zu-
lassung der PID lassen sie sich aber nicht
ausschließen.

Es gibt Berichte darüber, dass 80 Pro-
zent der embryonalen Eingriffe ge-
genwärtig nicht funktionieren. Ist die
Präimplantationsdiagnostik also
nach ihrem gegenwärtigen For-
schungsstand derzeit überhaupt zu
rechtfertigen?

Widmann-Mauz: Für eine erfolgreiche
künstliche Befruchtung ist bei entspre-
chender Vorbelastung rein statistisch
schon eine größere Anzahl von Embryo-
nen notwendig, um zum Erfolg zu kom-
men. Auch das ist eine Konsequenz, der
man sich stellen muss, wenn man für
eine Zulassung der PID eintritt. Eine
deutlich größere Anzahl von Embryonen
wird erzeugt werden müssen, um den El-
ternwunsch realisieren zu können.

Bedeutet dies, dass dann mehr Em-
bryonen abgetötet oder der For-
schung zur Verfügung gestellt
werden?

Widmann-Mauz: Viele Embryonen
kommen nicht zum Leben. Die weitere
Konsequenz wird sein, dass die For-
schung den Wunsch auf Zugriff zu Em-
bryonen und embryonalen Stammzellen
haben wird. (GEA)

Annette Widmann-Mauz: »Die CDU muss sich dieser Diskussion stellen.« FOTO: DPA

Der Präsident des Bundesrechnungshofs, Dieter Engels, prangert an. FOTO: DPA

VON BETTINA GRACHTRUP

BERLIN. Wenn es nicht um verschwen-
dete Steuergelder in Millionenhöhe gin-
ge, könnte man fast darüber lachen. Vor
einiger Zeit kaufte die Bundeswehr vier
neue Schlauchboote für die Kampf-
schwimmer. Sie sollten größer, schneller
und vielseitiger sein – und weltweit ein-
setzbar. Dann stellte sich heraus, dass
die neuen Boote nur beschränkt trans-
portfähig sind. »Auf See ist das Ausset-
zen nur ohne Besatzung möglich«, attes-
tierte Deutschlands oberster Rechnungs-
hüter, Dieter Engels, in Berlin.

»Das System lädt
dazu ein, Geld zu
verschwenden«

Alljährlich legt der Bundesrechnungs-
hof seine Finger in die haushälterischen
Wunden des Bundes. Auch in diesem
Jahr ist die Liste der festgestellten Ver-
säumnisse und Geldverschwendungen
lang. In den angeprangerten Einzelfällen
geht es zwar häufig »nur« um einstellige
Millionensummen. Dabei kommt aber ei-
niges zusammen. Der Bundesrechnungs-
hof sieht jährliche Einsparmöglichkeiten
in Höhe von rund 25 Milliarden Euro.

Er regt an, alle Subventionen auf den
Prüfstand zu stellen. Und auch den er-

Bundesrechnungshof – Vorschlag zur Änderung der Kriterien für Ein-Euro-Jobs. Jährlich Milliardenverschwendung

Ungeeignete Schlauchboote und Luxuswohnungen
mäßigten Mehrwertsteuersatz stellt er in-
frage. Der Bundesrechnungshof hat sich
auch für eine Begrenzung der in Verruf
geratenen Ein-Euro-Jobs ausgesprochen.
Dazu schlug Engels die Einführung einer
Quote vor: Damit lasse sich ein Prozent-
satz festlegen, den Ein-Euro-Jobs mit
Blick auf die Stellen-Gesamtzahl bei ei-
ner Kommune nicht überschreiten dürf-
ten. Bislang dürfen die Jobs für zusätzli-
che Tätigkeiten im Interesse der Allge-
meinheit eingerichtet werden, wenn sie
nicht in Konkurrenz zu Unternehmen
der Privatwirtschaft treten. Diese Krite-
rien sind laut Engels aber schwer über-
prüfbar. Er schlägt daher vor, auf sie zu
verzichten.

Manchmal geht es um die Frage, was
verhältnismäßig ist: So baute das Aus-
wärtige Amt in Mauretanien Dienstwoh-
nungen für sein Personal. Üblich ist laut
Bundesrechnungshof eine Wohnfläche
von rund 120 Quadratmetern. Doch die-
se Wohnungen sind nun zum Teil mehr
als 200 Quadratmeter groß. »Außerdem
sind die Wohnungen mit einem Preis
von je 700 000 Euro sehr teuer geraten«,
meint Engels. Das Auswärtige Amt ver-
wies auf die Sicherheitslage in Maureta-
nien. Engels lässt das nicht gelten. »Dies
überzeugt uns nicht.«

Dann geht es um Verwaltungen, die
ihren Bedarf nicht ermitteln können. Das
Bundesverkehrsministerium habe bis
heute kein schlüssiges Personalkonzept
für die Wasser- und Schifffahrtsverwal-

tung des Bundes. Zwar wurde eine Pro-
jektgruppe eingerichtet. »Aber es ist nach
nunmehr neun Jahren nicht gelungen,
den Personalbedarf korrekt zu ermit-
teln«, kritisierte Engels. Somit sei nicht
klar, weshalb die Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung mehr als 13 000 Stellen
brauche.

Immer wieder stehen Abrechnungen
von Bahnprojekten in der Kritik. So wur-
den die Lärmschutzwände für die Eisen-
bahnstrecke Augsburg – München zwei-
mal abgerechnet. »Weil ein Bahnunter-
nehmen schlecht geplant hatte, musste
es neu errichtete Wände wieder abreißen
und erneut aufbauen. Die selbst ver-
schuldeten Kosten lastete es dem Bund

an«, sagte Engels. Auch der Föderalis-
mus führe immer wieder zu Ausgaben,
die nicht sein müssten. »Das System lädt
dazu ein, Geld zu verschwenden«, meint
Engels.

Doch der Rechnungshof hat schon
schlimmere Verfehlungen gesehen –
nämlich in Zeiten, als das Geld noch lo-
ckerer saß. Die Finanzkrise und die Spar-
zwänge hätten dazu geführt, dass die Be-
hörden heute sorgfältiger mit dem Geld
umgingen als noch vor zehn Jahren.
Dennoch forderte Engels die Bundesre-
gierung auf, noch stärker aufs Geld zu
achten. Das Ziel der Schuldenbremse,
die mit dem Etat 2011 erstmals greift,
sieht er noch in weiter Ferne. (dpa)

KOMMENTARE
PID-Entscheidung der CDU

Eine ethische
Gratwanderung

VON JÜRGEN RAHMIG

D
ie denkbar knappe CDU-Ent-

scheidung gegen die Präim-

plantationsdiagnostik PID deu-

tet an, dass auch im Bundestag um

die Frage von Gentest-Verbot oder nicht

heftig gerungen werden wird. Die

CDU jedenfalls will solche Gentests an

Embryonen generell verbieten.

Bei der PID geht es darum, ob gesun-

de oder möglicherweise schwerstge-

schädigte Kinder auf die Welt kommen

– und nicht darum, ob das Kind blaue

oder braune Augen haben wird. Wer

PID ablehnt, stemmt sich gegen medi-

zinischen Fortschritt und letztlich auch

gegen Medizinforschung, nicht nur,

aber auch deshalb, weil er missbräuch-

liche Anwendung neuer Methoden

verhindern will, die es aber trotzdem ge-

ben wird. Konsequenterweise müsste

der PID-Gegner ebenso pränatale Diag-

nostik wie beispielsweise die Frucht-

wasseruntersuchung oder Abtreibung

ablehnen. Schwangerschaftsabbruch

ist jedoch erlaubt. PID dagegen soll ver-

boten werden, obwohl damit verhin-

dern werden kann, dass beispielsweise

Eltern mit schweren Erbschäden

schwerbehinderte Kinder zur Welt brin-

gen. Sie werden künftig praktisch zur

Abtreibung gezwungen. Da verwischen

die Grenzen zwischen inhuman, un-

christlich und ethisch-moralisch noch

vertretbar.

Wieder einmal soll verboten werden,

anstatt medizinische Entwicklung in

geordneten Bahnen zuzulassen oder so-

gar zu fördern. Wie oft hat Deutsch-

land wissenschaftlich-technologische

Führung verspielt? Wer wundert sich

da, dass deutsche Topwissenschaftler

lieber ins Ausland gehen und dass

Staaten wie die USA oder Großbritan-

nien uns den Rang ablaufen.
juergen.rahmig@gea.de

Rente/Pflege

Nichts als
Kaffeesatzleserei

VON TORSTEN HENKE

A
ls kritische Geister wie Kurt Bie-

denkopf oder Meinhard Mie-

gel in den 70er-Jahren auf die

dramatischen Folgen hinwiesen, die

der demografische Wandel für die Sozi-

alsysteme haben werde, und ein früh-

zeitiges Gegensteuern forderten, wur-

den sie als Schwarzseher verun-

glimpft. Es galt die Devise: Die Rente ist

sicher. Und nicht nur die. Hätte man

damals schon gehandelt – die Probleme

wären jetzt geringer. Doch noch im-

mer erscheinen die Annahmen der Poli-

tik geschönt. Der Rentenbericht ist ein

Beispiel. Die Bundesregierung geht von

einer Rentensteigerung bis zum Jahr

2014 um gut 29 Prozent aus.

Das ist jedoch nichts als Kaffeesatzle-

serei. In den kommenden Jahren

kann so viel passieren. Auch die Prog-

nose des Rentenbeitragssatzes ist mit

Vorsicht zu genießen. Klar ist nur: Ten-

denziell geht es aufwärts. Denn das

bleibt nicht aus, wenn die Zahl der Bei-

tragszahler zurückgeht, die der Leis-

tungsempfänger jedoch steigt. Die Rente

mit 67 ist ein Instrument, die Renten-

versicherung zu stabilisieren. Aller-

dings muss mehr geschehen, um älte-

ren Arbeitnehmern auch die Möglich-

keit zu geben, länger zu arbeiten.

Bei der Schaffung der gesetzlichen

Pflegeversicherung Mitte der 90erJah-

re wurde der vielfache Experten-Hin-

weis ignoriert, in der alternden Gesell-

schaft stoße das Umlageverfahren an

seine Grenzen. Das passte vielen ideo-

logisch nicht in den Kram. Auch hier ist

wertvolle Zeit verschwendet worden.

Nun droht den Versicherten eine zusätz-

liche Belastung.

politik@gea.de


